
Der Einsatz von operativen Er-
mittlungsmaßnahmen, die ei-

nen Eingriff in die verfassungs-
mäßig garantierten Grundrechte der
Bürger darstellen, war in den Län-
dern des »real existierenden Sozia-
lismus« durch nichtveröffentlichte
Rechtsakte geregelt. Es war zwar
allgemein bekannt, daß die Polizei
und insbesondere der Staatsschutz
von solchen Maßnahmen (Telefon-
abhörmaßnahmen, Einsatz von Ab-
hörgeräten, heimliche Durchsu-
chung von Wohnungen und anderen
Räumen usw.) einen regen Ge-
brauch machten. Nicht eindeutig
war jedoch unter welchen Voraus-
setzungen die Ermittlungsbehörden
dies tun dürfen.

Eine diesbezügliche Regelung ist
in den meisten dieser Länder erst
nach der sich dort vollzogenen politi-
schen Wende erlassen worden. Dies
geschah entweder in den neu erlasse-
nen Polizeigesetzen – so etwa 1990
in Polen und 1991 in der Tschecho-
slowakei (die damals erlassenen Re-
publiks-Polizeigesetze gelten in der
nun selbständigen Tschechischen
Republik und in der Slowakischen
Republik weiterhin) – oder aber in
gesonderten Gesetzen – so 1990 in
Ungarn sowie 1992 in Rußland und
in der Ukraine.

Die Bezeichnung der grund-
rechtsrelevanten Maßnahmen, die
von der Polizei, vom Staatsschutz
und von den anderen dazu ermäch-
tigten Organen im Rahmen der von
diesen geführten operativen Ermitt-
lungstätigkeit eingesetzt werden
können, erfolgt in den diesbezügli-
chen Gesetzen der o.g. Länder, in ei-
ner recht unterschiedlichen Weise.
Dies ist auch bei der Beschreibung

der technischen Mittel, die eingesetzt
werden können, der Fall. Als ge-
meinsames Merkmal dieser Be-
schreibungen kann deren allgemeiner
Charakter hervorgehoben werden,
der auch den Einsatz solcher techni-
scher Mittel zuläßt, die zur Zeit nicht
bekannt bzw. gebräuchlich sind. Ob
im Zusammenhang mit dem Einsatz
der technischen Mittel auch das
Grundrecht auf Unverletzlichkeit der
Wohnung verletzt werden kann, kann
eindeutig lediglich auf Grund des
Wortlauts des ungarischen, russi-
schen und ukrainischen Gesetzes be-
jaht werden. In diesen Ländern wird
auch das »heimliche Betreten« bzw.
die »heimliche Durchsuchung« einer
Wohnung und anderer Räume aus-
drücklich als zulässige operative Er-
mittlungsmaßnahme genannt. Aller-
dings auch in Bezug auf Polen, der
Tschechischen Republik und der Slo-
wakei, wird man wohl die Zulässig-
keit der Verletzung des Grundrechts
auf die Unverletzlichkeit der Woh-
nung beim Einsatz der technischen
Mittel (so etwa beim Anbringen von
Abhörgeräten) bejahen müssen, da
eine ausdrückliche Bestimmung in
diesen Ländern nicht vorhanden ist.
Abgesehen von den rein nachrichten-
dienstlichen Zielen, können folgende
operativen Ermittlungsmaßnahmen
angewandt werden: In Polen »zur
Vorbeugung und zur Aufklärung«
von Verbrechen (d.h. von Straftaten,
die mit einer Mindestfreiheitsstrafe
von drei Jahren bedroht sind), deren
Verfolgung auf Grund von interna-
tionalen Vereinbarungen erfolgt so-
wie von Verbrechen gegen das Le-
ben. Vom Staatsschutz können diese
Maßnahmen darüber hinaus »zur
Vorbeugung und Aufklärung« von

bestimmten Staatsverbrechen ange-
wandt werden.

In Ungarn können die uns hier in-
teressierenden operativen Maßnah-
men zur »Vorbeugung und Auf-
klärung« von Staatsverbrechen
(Spionage, Landesverrat usw.), von
Terrorakten sowie einiger anderer
im Gesetz genannter Straftatbestän-
de für deren Aufklärung der Staats-
schutz zuständig ist, angewandt
werden. Von der Kriminalpolizei
können diese Maßnahmen »zur Vor-
beugung und Aufklärung« aller an-
deren Straftaten eingesetzt werden,
die mit einer Mindeststrafe von fünf
Jahren bedroht sind.

In der Tschechischen Republik
und in der Slowakei kann die »ope-
rative Technik« von der Kriminalpo-
lizei und von der Wirtschaftspolizei
zur »Aufdeckung und Aufklärung«
von Straftaten eingesetzt werden,
deren strafrechtliche Verfolgung auf
Grund internationaler Vereinbarun-
gen erfolgt – darüber hinaus zur
Aufdeckung und Aufklärung von
»besonders gefährlichen Straftaten«.
Dazu gehören gemäß Artikel 20 des
geltenden tschechoslowakischen
StGB von 1961 ca. 30 Straftatbe-
stände wie etwa Vaterlandsverrat,
Terroranschläge, unerlaubter Besitz
von Rauschgift, Vorsätzliche Tö-
tung, Raub, Vergewaltigung u.a.

In Rußland können diese Maß-
nahmen »zur Erlangung von Infor-
mationen über Personen« eingesetzt
werden, die eine »schwere Straftat«
vorbereiten, zu einer solchen anstif-
ten oder eine solche Straftat began-
gen haben oder begehen. Der Be-
griff »schwere Straftat« umfaßt etwa
50 im russischen StGB von 1961 ge-
nannte Straftatbestände zu denen
außer den Staatsverbrechen auch
solche Verbrechen gehören wie
Terrorakte, Vorsätzliche Tötung,
Vergewaltigung, Rauschgiftdelikte,
Vorsätzliche Körperverletzung, be-
stimmte Wirtschaftsdelikte, Beste-
chung u.a. In Zusammenhang mit
denselben Straftaten dürfen diese
Maßnahmen in der Ukraine einge-
setzt werden und zwar zwecks »Vor-
beugung, Aufdeckung und Auf-
klärung« dieser Straftaten. 

Die Entscheidungsbefugnis über
den Einsatz der technischen Mittel
und der anderen in die Grundrechte
greifenden operativen Ermittlungs-
maßnahmen liegt in Polen beim In-
nenminister, der diese Maßnahmen
nach vorangegangener Zustimmung
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Demokratische
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men« ist in osteuropäischen Ländern nicht eindeu-
tig gesetzlich geregelt. Was fehlt, ist eine demo-
kratische Kontrolle der Ermittlungsbehörden.
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Ermittlungsmaßnahmen, die unmit-
telbar die Grundrechte berühren,
eine ausdrückliche gesetzliche
Grundlage erhielt, ist sicherlich als
ein Fortschritt zu bewerten, der in ei-
nem engen Zusammenhang mit der
Demokratisierung des politischen
Systems steht. Allerdings geschieht
dies in allen hier berücksichtigten
Ländern in einer recht allgemeinen
Weise, so daß eine Reihe wichtiger
mit dem Einsatz dieser Maßnahmen
verbundener Fragen offen ist. Dabei
wäre gerade in diesen Ländern ange-
sichts deren jüngster Vergangenheit,
eine eindeutige gesetzliche Regelung
der mit dem Einsatz dieser Mittel
und mit dem Schutz des Einzelnen
vor deren Mißbrauch verbundener
Fragen von Nöten.

Eine präzise und eindeutige ge-
setzliche Regelung dieser Problema-
tik würde sich auch deswegen emp-
fehlen, weil davon ausgegangen wer-
den kann, daß angesichts der in allen
dieser Länder explosionsartig gestie-
genen Kriminalitätsrate und insbe-
sondere auch der organisierten und
anderer schweren Kriminalität, die
für die Bekämpfung dieser Krimina-
lität verantwortlichen Sicherheitsor-

gane geneigt sind, die gesetzlichen
Lücken und die nichtpräzisen gesetz-
lichen Formulierungen für die Aus-
weitung ihrer Befugnisse zu benut-
zen. Die Interessen des Einzelnen
und seiner Grundrechte können da-
bei leicht auf der Strecke bleiben.
Eine möglichst genaue Regelung
dieser Problematik in einem Gesetz
würde sicherlich auch das Vertrauen
der Bevölkerung gegenüber den Si-
cherheitsorganen fördern. Vertrauen
würde sicherlich auch dadurch geför-
dert, daß die Zustimmung für den
Einsatz der hier behandelten Maß-
nahmen und die damit verbundene
Kontrolle über diesen Einsatz, un-
abhängigen Gerichten (Richtern)
übertragen würde. Die in Zusam-
menhang mit der Bewilligung dieser
Maßnahmen verbundene Kontrolle
durch die politischen Amtsträger
(Minister) oder die weisungsgebun-
denen Staatsanwälte, ist angesichts
der jüngsten Vergangenheit dieser
Länder völlig ungenügend.

Dr. Siegfried Lammich, Osteuropa-
Referent am  Max-Planck-Institut
für ausländisches und internatio-

nales Strafrecht in Freiburg
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des Generalstaatsanwalts anordnen
kann. In Ungarn verfügt darüber der
Justizminister, der diese Maßnah-
men auf Antrag des Leiters des je-
weiligen Geheimdienstes bzw. des
Leiters der zentralen Polizeiverwal-
tung bewilligen kann. In der Slowa-
kei, in Rußland und in der Ukraine
wird der Einsatz dieser Mittel vom
Staatsanwalt und in der Tschechi-
schen Republik vom Innenminister
bewilligt.

Das Prinzip der Subsidiarität bei
dem Einsatz dieser Maßnahmen
wird lediglich in dem slowakischen,
in dem tschechischen und in dem
ukrainischen Gesetz ausdrücklich
hervorgehoben. Demnach dürfen
diese Maßnahmen nur eingesetzt
werden wenn – so etwa das ukraini-
sche Gesetz – »es unmöglich ist, auf
eine andere Weise Tatsachenkennt-
nisse zu erlangen, die für den Schutz
der Gesellschaft und des Staates vor
kriminellen Angriffen erforderlich
sind«.

Die im Rahmen der operativen Er-
mittlungstätigkeit erlangten Erkennt-
nisse, dürfen in Polen grundsätzlich
nur dem Staatsanwalt und dem Ge-
richt mitgeteilt und gegen den Betrof-

fenen nur zum Zwecke der Strafver-
folgung verwendet werden. Eine
diesbezügliche Ausnahme besteht
dann, wenn sie im Gesetz ausdrück-
lich vorgesehen ist oder wenn die
Nicht-Weitergabe dieser Erkenntnisse
das Leben oder die Gesundheit ande-
rer Personen gefährden könnte. Die
Gesetze der anderen hier berücksich-
tigten Länder sehen ein solches Wei-
tergabe-Verbot nicht vor.

Soweit die Erkenntnisse, die auf
Grund der eingesetzten »besonderen
Mittel« gewonnen worden sind, nicht
die Einleitung eines Strafverfahrens
gegen die durch diesen Einsatz be-
troffene Person begründen, muß die-
se Person in Ungarn darüber unter-
richtet und die gesammelten Daten
vernichtet werden. Eine Vernichtung
der gewonnenen Erkenntnisse sieht
auch unter ähnlichen Voraussetzun-
gen das tschechische, das slowaki-
sche, das russische und das ukraini-
sche Gesetz vor, wobei eine Benach-
richtigung der betroffenen Person,
anders als in Ungarn in diesen Län-
dern nicht vorgesehen ist. Die polni-
schen Gesetze enthalten zu diesem
Problem keine Aussage. Die Tatsa-
che, daß die Anwendung operativer
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